
 

b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 1 - 
 
 

 
 
 

BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

  
  
  

1. Kinderfreibetrag: Übertragung bei in nichtehelicher Lebensgemeinschaft le-
benden Elternteilen 
Urteil vom 15.12.2021, Az: III R 24/20  

2. Abgabenordnung: Unterbrechung der Zahlungsverjährung durch BZSt-On-
line-Anfrage 
Beschluss vom 21.12.2021, Az: VII R 21/19  

3. Einkommensteuer: Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen im An-
wendungsbereich des § 23 HO - RhPf 
Urteil vom 16.06.2021, Az: X R 4/20  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Kinderfreibetrag: Übertragung bei in nichtehelicher Lebensgemeinschaft leben-

den Elternteilen 
Urteil vom 15.12.2021, Az: III R 24/20 
1. Bei einer funktionierenden nichtehelichen Lebensgemeinschaft kann im Hinblick 
auf die Übertragung des Kinderfreibetrags nach § 32 Abs. 6 Satz 6 EStG grundsätzlich 
davon ausgegangen werden, dass die tatsächliche Verteilung der Unterhaltsleistungen 
zwischen den Elternteilen für im Haushalt lebende minderjährige Kinder (in Form von 
Natural–, Bar- und Betreuungsunterhalt) dem Willen des allein sorgeberechtigten El-
ternteils oder der gemeinsam sorgeberechtigten Elternteile entspricht. 
 
2. Leben nicht miteinander verheiratete Eltern zusammen mit einem gemeinsamen 
minderjährigen Kind in einem gemeinsamen Haushalt, kann nicht allein deshalb, weil 
ein betreuender Elternteil keinen oder nur einen geringen Beitrag zum (gemeinsamen) 
Haushaltseinkommen leistet, davon ausgegangen werden, dass dieser Elternteil i.S. des 
§ 32 Abs. 6 Satz 6 Alternative 1 EStG seiner Unterhaltspflicht nicht im Wesentlichen 
nachkommt. 
 
3. Eine fehlende Unterhaltspflicht mangels Leistungsfähigkeit i.S. des § 32 Abs. 6 Satz 
6 Alternative 2 EStG kann nicht allein daraus abgeleitet werden, dass ein Elternteil ein 
im gemeinsamen Haushalt lebendes minderjähriges Kind überwiegend betreut und 
keine oder nur geringe Beiträge zum (gemeinsamen) Haushaltseinkommen leistet. 
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2. Abgabenordnung: Unterbrechung der Zahlungsverjährung durch BZSt-Online-
Anfrage 
Beschluss vom 21.12.2021, Az: VII R 21/19 
1. Die für eine Verjährungsunterbrechung nach § 231 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 AO erforder-
liche Außenwirkung liegt auch dann vor, wenn die Finanzbehörde durch eine BZSt-
Online-Anfrage direkt auf die IdNr.-Datenbank zugreift. 
 
2. Zuständigkeitsmängel hindern die Unterbrechungswirkung einer Ermittlungsmaß-
nahme nicht. Ob die Finanzbehörde, welche die Maßnahme durchgeführt hat, örtlich 
zuständig war, hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Maßnahme in Bezug auf 
die Verjährungsunterbrechung. 
 

  
3. Einkommensteuer: Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen im Anwen-

dungsbereich des § 23 HO - RhPf 
Urteil vom 16.06.2021, Az: X R 4/20 
1. Versorgungsleistungen können —unter bestimmten weiteren Voraussetzungen— 
auch dann abziehbar sein, wenn der Erblasser sie dem Vermögensübernehmer in einer 
letztwilligen Verfügung auferlegt hat. Sind in der letztwilligen Verfügung keine Ver-
sorgungsleistungen bezeichnet, wird dies im Anwendungsbereich des § 23 HO – RhPf 
auch mit ertragsteuerrechtlicher Wirkung durch den aus dieser Norm folgenden gesetz-
lichen Anspruch auf Versorgungsleistungen ersetzt. 
 
2. Eine die Höhe der Versorgungsleistungen konkretisierende nachträgliche vertragli-
che Vereinbarung zwischen den Erben oder sonstigen Begünstigten muss den Vorga-
ben des § 23 Abs. 3 HO – RhPf entsprechen, wenn die Leistungen als Sonderausgaben 
abziehbar sein sollen. Falls die Parteien Leistungen in einer Höhe vereinbaren wollen, 
die nicht aus § 23 HO – RhPf abgeleitet werden könnte, müssen sie dies bereits im 
Übergabevertrag oder in der letztwilligen Verfügung regeln, wenn sie die einkommen-
steuerrechtliche Anerkennung erreichen wollen. 
 
3. Beruhen der Vermögensübergang und die Verpflichtung zur Erbringung von Ver-
sorgungsleistungen auf einer letztwilligen Verfügung, kommt es für die Anwendung 
der Übergangsregelung des § 52 Abs. 23g EStG nicht auf den Zeitpunkt der Errich-
tung der letztwilligen Verfügung, sondern auf den des Erbfalls an. 
 
  

 

 


